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Neueste Informationen zur EU‐Städtepartnerschaftsförderung 
 
Die österreichische Beratungsstelle „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ informiert über die neuen 
Entwicklungen zur EU‐Städtepartnerschaftsförderung. 
 
Ausschreibung „Städtepartnerschaften –Bürgerbegegnungen“ 
 
Die Ausschreibung für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (Aktion 1, 
Maßnahme 1.1) ist auf der Website der Exekutivagentur (EACEA) veröffentlicht. Die für die 
Bewerbung relevanten Dokumente stehen zum Download bereit. 
Achtung: zusätzlich zur Online‐Bewerbung ist eine Papierform erforderlich! 
In der Maßnahme Städtepartnerschaften ‐ Bürgerbegegnungen unterstützt das EU‐Programm Europa 
für Bürgerinnen und Bürger Aktivitäten, die eine große Bandbreite von BürgerInnen aus 
Partnerstädten zusammenbringen. Ziel ist es, das gegenseitige Kennerlernen und Verstehen der 
BürgerInnen sowie der Kulturen zu unterstützen. Als AntragsstellerInnen kommen Gemeinden, 
gemeinnützige Organisationen oder Partnerschaftsausschüsse mit Rechtsstatus, die lokale Behörden 
vertreten, in Frage.  
Einreichfrist für die erste Phase: 1. Februar 2010 (12.00 Uhr mittags) für Begegnungen im Zeitraum 
zwischen dem 01.06.2010 und dem 28.02.2011; 
Einreichfrist für die zweite Phase: 1. Juni 2010 für Begegnungen im Zeitraum zwischen dem 
01.09.2010 und dem 20.06.2011: 
Einreichfrist für die dritte Phase: 1. September 2010 für Begegnungen im Zeitraum zwischen dem 
01.01 2011 und dem 30.09.2011. 
(siehe folgende Informationen unter 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/calendar_2008_2013_de.php) 
 
Die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) der Europäischen Kommission hat 
auch ein neues Antragsformular für das Einreichen von Anträgen im Rahmen des Programms „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ Aktionen 1 (Maßnahmen 1+2), 2 (Maßnahmen 3+4) online gestellt.  
(siehe unter http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1) 
 
Ausschreibung „Netzwerke zwischen Partnerstädten“ 

 
Die Ausschreibung für Bildung von Netzwerken zwischen Partnerstädten (Aktion 1, Maßnahme 1.2) 
ist auf der Website der Exekutivagentur (EACEA) veröffentlicht. Die für die Bewerbung relevanten 
Dokumente stehen zum Download bereit. Achtung: zusätzlich zur Online‐Bewerbung ist eine 
Papierversion erforderlich! 
Die Kommission unterstützt die Bildung von Netzwerken zwischen Partnerstädten, die aus einer 
Reihe von Städtepartnerschaften entstehen, damit eine thematische und langfristige 
Zusammenarbeit zwischen Städten entwickelt werden kann.  
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Solche Netzwerke sind für lokale Behörden sehr hilfreich, da sie wichtiges Instrument für die 
Anregung sachkundiger Diskussionen und den Austausch bewährter Verfahren sind. Als 
AntragsstellerInnen kommen Gemeinden, lokale bzw. regionale Behörden, Verbände lokaler 
Behörden, gemeinnützige Organisationen oder Partnerschaftsausschüsse mit Rechtsstatus, die lokale 
Behörden vertreten, in Frage. 
Einreichfrist: 01. Februar 2010 (12.00 Uhr mittags).  
 
Ausschreibung „Initiativen Von Organisationen der Zivilgesellschaft“ 
 
Die Ausschreibung für Initiativen von Organisationen der Zivilgesellschaft (Aktion 2, Maßnahme 3) ist 
auf der Website der Exekutivagentur (EACEA) veröffentlicht. Die notwendigen Begleitdokumente 
stehen zum Download bereit. 
Achtung: zusätzlich zur Online‐Bewerbung ist eine Papierversion erforderlich!  
Konkrete Initiativen von zivilgesellschaftlichen Organisationen werden in dieser Maßnahme 
Initiativen von Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützt. Aktivitäten mit ausgeprägter 
europäischer Dimension werden gefördert, damit zivilgesellschaftliche Organisationen ihre 
Leistungsfähigkeit verbessern und ein größeres Publikum erreichen können. Die Initiativen sollen 
entweder in Form von Veranstaltungen oder als Produktions‐ und Realisierungsprojekte 
durchgeführt werden. 
Als AntragstellerInnen kommen Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft mit Rechtsstatus, die auf lokaler, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene 
tätig sind, in Frage. Einreichfrist: 15. Februar 2010 (12.00 Uhr mittags). 
 
Programmleitfaden 2010 wird aktualisiert 
 
Die oben genannte Agentur hat die Schwerpunktthemen des Programms „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ für das Jahr 2010 veröffentlicht. Projekte für die ein Antrag gestellt wird, sollten sich 
mindestens mit einem dieser Themen befassen. Nennenswert sind unter anderen das sechzigjährige 
Jubiläum der Schuman‐Erklärung, das europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung 2010 sowie die aktuelle Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die europäische 
Bevölkerung (siehe dazu http://eacea.ec.europa.eu/index_de.php). 
 
 
 
Informationen und Beratung zur EU‐Städtepartnerschaftsförderung finden sie bei: 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur  
Dr. Sigrid Olbrich  
Abteilung EU‐Kulturangelegenheiten (IV/8)  
EUROPE FOR CITIZENS POINT AUSTRIA  
T +43 1 53120‐7695 
sigrid.olbrich@bmukk.gv.at 
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/pm/20090407.xml 
 

 
 


